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m WirtschaftsBlatt vom 7. August 2008
ist ein Beitrag von Rechtsanwalt Dr. An-
dreas Zellhofer erschienen, wonach der
Erwerb sogenannter gebrauchter Software
rechtlich unzulissig sei und sich Erwerber sol-
cher Software Unterlassungs- und Schaden-
ersatzanspriichen aussetzen wiirden. Dieser
Beitrag verkiirzt die Problematik und vermit-
telt insgesamt einen unrichtigen Eindruck, dem
es meines Erachtens entgegenzutreten gilt.

Abwehrkampf der Softwareproduzenten.
Richtig ist, dass die Zulissigkeit des Handels
mit gebrauchter Software weder in Deutsch-
land noch in Osterreich hochstgerichtlich ge-
klirt ist und dass sich die grofRen Software-
produzenten dagegen mit aller (Markt-)Macht
wehren. Auch gibt es in Deutschland unter-
schiedliche instanzgerichtliche Entscheidun-

gen. Die tiberwiegenden

Griinde sprechen aber fiir

Grof3e Pro- die Zuldssigkeit des Er-
werbs von gebrauchter

duzenten Software, sofern der Erst-
- erwerber die Software zur
kamp f en dauerhaften Nutzung ge-
gegen den gen Bezahlung erworben
. hat. Ausgangspunkt ist, wie

Handel mit Zellhofer richtig schreibt,
gebrauchter der sogenannte Erschop-
fungsgrundsatz. Danach er-

Software schopft sich das Verbrei-
tungsrecht des Urhebers,

FRIEDRICH wenn er ein Vervielfilti-
RUFFLER gungsstiick des urhebe-

rechtlich geschiitzten Wer-

kes in den Verkehr ge-
bracht hat. Der Sinn dieses Erschopfungs-
grundsatzes ist ganz einfach: Der Urheber soll
eine Vergiitung fiir seine schopferische Leis-
tung erhalten. Er soll aber nicht den weiteren
Vertrieb des Erzeugnisses kontrollieren
konnen.

Erschépfung des Urheberrechts. Wer ein
Buch gekauft und bezahlt hat, kann es auch
weiterverdufdern, ohne dass ihn der Urheber
bzw. der Verlag daran hindern kann. Wenn
Software auf einer Diskette oder CD, also auf
einem korperlichen Datentriger, vertrieben
wird, kann an der Erschopfung des Urheber-
rechts kein Zweifel bestehen. Ein Gebraucht-
Softwarehandel wire dann ohne Zweifel zu-
l4ssig. Dass hier die einschlidgigen Software-
lizenzvertrige regelmifig die Bezeichnungen
,Kauf“ und ,,Eigentumsverschaffung® ver-
meiden und blof} von Lizenzrechten sprechen,
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. Gebrauchte Software
ist doch zuldssig

spielt keine Rolle. Der Oberste Gerichtshof hat
festgehalten, dass es sich dabei um einen
Sachkauf handelt und der Erschopfungs-
grundsatz gilt.

Online- und Offline-Welt sind gleich. Von die-
sem Schritt ausgehend stellt sich die Frage,
ob anderes dann gilt, wenn die Software wie
zum Beispiel von Oracle online {ibermittelt
wird oder aber eine Masterkopie iibergeben
wird, von der die Software auf mehreren Rech-
nern installiert wird. Diese Frage ist zu ver-
neinen. Denn aus der Perspektive des oben
wiedergegebenen Normzwecks, ndmlich dass
der Urheber (hier Unternehmen wie Micro-
soft) nicht den weiteren Vertrieb kontrollie-
ren sollen kdnnen, folgt, dass die Art der Uber-
mittlung der Software keine Rolle spielen
kann. Anderes kdnnte dann gelten, wenn die
Missbrauchgefahr grofer wire. Diese Gefahr
ist aber nicht grofier als beim kodrperlichen
Vertrieb von Software. Auch dort ist es ein
Leichtes, Raubkopien anzufertigen oder eine
Masterkopie zur unberechtigten Installation
Zzu nutzen.

Streitfall Volumenlizenzen. Seritse Ge-
braucht-Softwarehindler arbeiten mit nota-
riellen Bestitigungen, womit der rechtméfige
Erwerb der Software durch den Ersterwerber
und die Erkldrung bestitigt wird, dass er die
Software auf seinen Rechnern geldscht hat.
Schlieflich: Wiirde die Art der Ubermittlung
von Software tiber die Anwendbarkeit des Er-
schopfungsgrundsatzes entscheiden, hitten es
die Softwareproduzenten durch die Wahl der
Vertriebsart in der Hand, {iber die Zulassigkeit
der Weiterverdufierbarkeit zu entscheiden.
Auch wenn eine Volumenlizenz vorliegt, andert
das nichts an der Beurteilung. Wenn jemand
etwa die Software fiir zweihundert Rechner
erwirbt und hundert davon weiterverdufbern
mdochte, gilt wieder der Vergleich mit der
,Offline-,, oder ,korperlichen“ Welt. Wiren
zweihundert Disketten iibergeben worden,
konnten davon unstrittig hundert verduflert
werden. Nichts anderes kann beim Online-Ver-
trieb gelten. Dass der Ersterwerber hier Ra-
batte erhalten hat, dndert daran nichts. Folgt
daraus doch nur, dass bessere Preise lukriert,
wer grofsere Mengen erwirbt.
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Univ.-Prof. Dr.
Friedrich Riiffler,
Universitdt Klagenfurt

Autor Riffler ist Professor fiir Unternehmensrecht
an der Universitdt Klagenfurt und hat kiirzlich eine
Untersuchung zur Zuldssigkeit des Handels mit
gebrauchter Software nach dsterreichischem und
europdischem Recht verdffentlicht.
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Wichtiges Update
zum Arbeitsrecht

Wien. Es ist nicht einfach, im
Osterreichischen Arbeits- und
Sozialrecht auf dem Laufen-
den zu bleiben. Gerade in die-
ser, fir Unternehmer beson-
ders heiklen Rechtsmaterie
stehen Gesetzesanderungen
auf der politischen Tagesord-
nung. Im vierteljahrlichen
Arbeitsrecht-Jour fixe der ARS
Akademie mit Franz Schrank,
Professor am Institut fir Ar-
beits-und Sozialrecht der Uni
Wien, werden alle wesentli-
chen Fragen beantwortet. Ers-
ter Termin ist am 18. Septem-
ber 2008. Info: www.ars.at.

Standardwerk
zum StrafRenrecht

Graz. Den beiden Salzburger
Wirtschaftsrechtsexperten
Johannes Horl und Andreas
Winkler ist mit ihrem soeben
erschienenen Kommentar
,Bundesstrafenrecht inklu-
sive Mautrecht” ein Standard-
werk gelungen. Erstmals wird
das Strafsenrecht von der Pla-
nung Uber den Bau bis zur Er-
haltung von BundesstraRen
dargestellt. Dieses Werk ist
unverzichtbarer Arbeitsbehelf
far Praktiker bei Strafsen-
behdrden und in Wirtschafts-
kanzleien. nwv Neuer Wissen-
schaftlicher verlag, 68,80 €.

Kommentar zur
»Abfertigung neu“

Wien. Das bisherige Abferti-
gungsrecht ist Vergangenheit
und hat der sogenannten ,,Ab-
fertigung neu” Platz gemacht.
Ausgewiesene Experten wie
die Arbeitsrechtler walter
Neubauer und Erwin Rath
sowie Herbert Choholka vom
Hauptverband der Osterrei-
chischen Sozialversichungs-
trager legen nun mit ihrem
Buch zum ,,Betrieblichen Mit-
arbeiter- und Selbststandigen-
vorsorgegesetz BMSVG“ einen
profunden Kommentar zum
aktuellen Gesetzesstand vor.
Verlag Linde, 118 €.

Auszeichnung fir
Kanzlei Eversheds

China. Die Rechtsanwalts-
kanzlei Eversheds Internatio-
nal wurde vom fithrenden
Rechtsjournal ,,Asian-Coun-
sel“ mit dem Titel ,Anwalts-
firma des Jahres 2008 ausge-
zeichnet. Eversheds wurde
insbesondere fiir die Kartell-
rechts-Praxis in der Volks-
republik China gewdirdigt.

Die Eversheds China Business
Group mit Sitz in Shanghai be-
rat unter anderem Coca-Cola
Industries Ltd. und die Anshan
Iron and Steel Group, den
fihrenden Eisen- und Stahl-
erzeuger in China.

RechtGeber fiir Ratnehmer.

Diesen Anzeigenraum konnen Sie buchen.

Kontakt: Tel: 601 17 193. Fax: 601 17 525. e-mail: anzeigen@wirtschaftsblatt.at

Know-how fiir
Forschungsvertrage

Wien. Eine globalisierte
Wirtschaft und begrenzte
Ressourcen machen Koopera-
tionen bei Forschung und
Entwicklung (F&E) immer
wichtiger. Der Jurist Franz J.
Heidinger und der Steuerbe-
rater Michael Karre haben alle
relevanten Aspekte aus recht-
licher, steuerlicher, bilanziel-
ler und férderungstechnischer
Sicht unter dem Titel ,,For-
schungs- und Entwicklungs-
vertrage“ zusammengestellt;
samt einer Checkliste flr den
Abschluss von F&E-Vertragen.
Verlag LexisNexis, 39 €.

Neues Jahrbuch
tiber Sstiftungsrecht

Wien. ,Stiften gehen* bleibt
attraktiv, davon ist der
Herausgeber des neuen ,,Stif-
tungsrecht 2008, der Wiener
Anwalt Maximilian Eiselsberg,
Uiberzeugt: ,,Der Trend zum
Stiften wird auch nach der
Abschaffung von Erbschafts-
und Schenkungssteuer weiter
anhalten.” Dabei liege noch
viel Stiftungs-Potenzial brach,
zum Beispiel als Instrument
zur Sicherung der Nachfolge
in heimischen Familienbetrie-
ben, weils Stiftungsexperte
Eiselsberg. Neuer Wissen-
schaftlicher verlag, 44,80 €.

Klare Entscheidung.
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion im Archiv
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 1.3 /Columns 88 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 129 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


